
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/6/20 94/05/0329
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1995
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L37151 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Burgenland

L70701 Theater Veranstaltung Burgenland

L81701 Baulärm Umgebungslärm Burgenland

L82000 Bauordnung

L82001 Bauordnung Burgenland

L82201 Aufzug Burgenland

L82251 Garagen Burgenland

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §42 Abs1;

AVG §8;

BauO Bgld 1969 §10 Abs6 Z5;

BauO Bgld 1969 §94 Abs3;

BauRallg;

Rechtssatz

Im Hinblick auf die dem Nachbarn gem § 10 Abs 6 Z 5 Bgld BauO auch im Bauplatzerklärungsverfahren im Rahmen des

§ 94 Abs 3 Bgld BauO eingeräumte Parteistellung hat dieser im Rahmen seiner rechtzeitig erhobenen Einwendungen

ein subjektives ö?entliches Recht auf Durchführung eines Bauplatzerklärungsverfahrens hinsichtlich aller durch

Teilung neugeschaffenen Grundstücke auf Grund des vom Bauwerber gestellten Antrages.

Schlagworte

Baurecht Nachbar
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